
Fachtagung “Arbeitsschutz und Nachhaltigkeit – Vision 2030 

“Sicherheit und Gesundheit

auf abwassertechnischen Anlagen“

Dipl.-Ing. (FH) René Preugschat, Unfallkasse Rheinland-Pfalz



Unfallschwerpunkte

auf abwassertechnischen Anlagen



Unfallschwerpunkte auf abwassertechnischen Anlagen

▪ Ausrutschen

▪ Stolpern

▪ Umknicken

▪ Fehltreten 
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Verkehrswege
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Hinweise auf besondere Gefahren in der Branchenregel
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Umschlossene Räume - Rettung und Erste Hilfe
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Wie müssen Rettungs- und 

Hilfemaßnahmen gestaltet werden?



Sehr geehrte Damen und Herren,

die DGUV Regel 103-004 benennt die Vorhaltung eines Rettungsgerätes als mögliche Lösung beim Einstieg in 

Schächte. Da diese Vorhaltung mit erheblichem Folgeaufwand verbunden ist, wie regelmäßiges Training

und Untersuchungen (meist G 26.2), möchten wir dies […] klar definieren. Sog. Selbstretter und auch ein Rettungsgerät

sind vorhanden. Der Einstieg mit dem Rettungsgerät zur Rettung eines Kollegen, wird kritisch betrachtet, da hier einfach

die praktische Anwendung fehlt und selbst eine jährliche Unterweisung bei einigen Beschäftigten keine Sicherheit im 

Umgang bedeutet. Somit ist eher der Wunsch von […] einem Rettungsgerät abzusehen. 

Aus meiner Sicht ist

- wenn das Seil im Schacht gelöst werden muss,

- die Mitnahme eines Selbstretters

- in Verbindung mit dauerhafter Messung gewährleistet wird,

- nicht zusätzlich ein Rettungsgerät vorzuhalten.

- sollte es im Notfall erforderlich sein, in einen Schacht einzusteigen, obwohl das Messergebnis

einen Einstieg verbietet, kann dies durch die Feuerwehr mit Vollschutz erfolgen.

Wir würden dies dann auch bei der Gefährdungsbeurteilung und Betriebsanweisung bzw. auch Arbeitsanweisung so 

definieren.

Frage an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz
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Mal gaaaaaaaanz laaaangsaaaaaam!
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Rechtliche Grundlage für die Festlegung
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▪ DGUV Regel 103-003   

“Arbeiten in umschlossenen Räumen abwasser-

technischer Anlagen“

(bisher GUV-R 126)



Rechtliche Grundlage für die Festlegung von Notfall- und Rettungsmaßnahmen
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▪ DGUV Regel 103-003 (bisher GUV-R 126)

“Arbeiten in umschlossenen Räumen abwassertechnischer Anlagen“

Die Formulierung “zum Beispiel“ bedeutet nicht, dass es sich dabei um eine freiwillige Maßnahme handelt. Bei Beachtung der in

den DGUV Informationen enthaltenen Hinweise und Empfehlungen darf davon ausgegangen werden, dass die in den 

Unfallverhütungsvorschriften geforderten Schutzziele erreicht und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren wirksam vermieden bzw. 

minimiert werden.

Die DGUV Informationen berücksichtigen branchenübliche Verfahrens- und Betriebsweisen in den verschiedenen Unternehmen. 

Andere Vorgehensweisen sind prinzipiell möglich, wenn sie das Unternehmen festgelegt hat und durch andere Maßnahmen die 

Sicherheit und Gesundheit der Versicherten in gleicher Weise gewährleistet ist.



DGUV Vorschrift 22 – Abwassertechnische Anlagen
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DGUV Vorschrift 22 – Abwassertechnische Anlagen
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DGUV Regel 103-003 – Arbeiten in umschlossenen Räumen a. A.
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DGUV Regel 103-003 – Arbeiten in umschlossenen Räumen a. A.
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Inhalt der Branchenregel – z. B. Persönliche Schutzausrüstung
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DGUV Regel 103-602 – Branche Abwasserentsorgung
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Zur Erinnerung:



DGUV Regel 103-602 – Branche Abwasserentsorgung
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DGUV Regel 103-602 – Branche Abwasserentsorgung
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Selbstretter sind weder für die

Fremdrettung, noch für

Arbeitseinsätze geeignet!



Fazit

▪ geeignete Rettungsausrüstung muss vorgehalten werden

▪ ggf. Atemschutzgerät zur Fremdrettung von Personen bereithalten

▪ entsprechende arbeitsmedizinische Vorsorge veranlassen 

▪ Maßnahmen zur Rettung regelmäßig (mindestens jährlich) praxisnah üben

▪ falls keine geeigneten Maßnahmen ergriffen werden können, müssen die

die Arbeiten unterlassen werden

▪ ggf. Fremdunternehmen beauftragen
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Informationsblatt “Rettung von Personen“

der Unfallkasse Rheinland-Pfalz. Zu

finden unter:

www.ukrlp.de/medien/informationsblaetter

https://www.ukrlp.de/medien/informationsblaetter
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Beispiel aus der Praxis – Einsteigen in Schächte
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Bleiben 
Sie 

gesund.


